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Blindenhilfe, Hilfe für Gehörlose
Für hochgradig Sehbehinderte, Blinde und Gehörlose können unter
bestimmten Voraussetzungen finanzielle Hilfen gewährt werden.

Als Voraussetzung ist in der Regel eine ärztliche Bescheinigung notwendig.
Die Leistungen werden nur auf Antrag gewährt. Auskünfte und Formulare
beim Fachbereich Soziales der Stadtverwaltung, Tel.: 02208-9466-186/198.

Blinden- und Sehbehindertenverein Bonn/Rhein-Sieg
Noeggerather Str. 17, 53111 Bonn, Tel.+Fax: 0228/692200
Infotelefon: 0228/692201, E-mail: bsv.bonn@t-online.de

Förderverband für Gehörlose Rhein-Sieg e.V.
Am Bürgerhaus 3, 53840 Troisdorf, Tel./Fax: 02241-805927

Unsere Öffnungszeiten:
Mo - Fr: 8.30 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.30 Uhr

Sa: 8.30 - 13.00 Uhr

Wir sind auch Mittwochnachmittags für Sie da.

Betreuungsbedürftigkeit verpflichtet ist, das Dokument dem Betreuungs-
gericht zu übergeben. Tipp: Falls Sie die Betreuungsverfügung bei Ihren
persönlichen Unterlagen aufbewahren, stellen Sie sicher, das die Verfügung
bei einer Betreuungsbedürftigkeit aufgefunden wird. In einer Vorsorgevoll-
macht könne Sie Vorsorge für den Fall einer Betreuungsbedürftigkeit treffen
(siehe Text Vorsorgevollmacht).


